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Information zur Datenerhebung – Bauamt 

 
Im Folgenden informieren wir Sie gemäß Art. 13 DSGVO i.V.m. 

Art. 9 BayDSG über die Datenerhebung von personenbezogenen Daten durch die 
Gemeinde Bernried a.S. 

 
 
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
 
Diese Information bezieht sich auf die Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit den Aufgaben 
des Bauamts der Gemeinde Bernried.  
 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist: 

Gemeinde Bernried a.S. E-Mail-Adresse: bauamt@bernried.de 
Dorfstraße 26 Telefon: 08158/90767-20 
82347 Bernried a.S.  

 
3. Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten  
 
Sie erreichen unseren behördlichen Datenschutzbeauftragten/unsere Datenschutzbeauftragte unter: 

Fa. Cyber Tecc Tel. 09445 7507092 
Siegenburger Straße 8 E-Mail: wolf@cybertecc.de 
93333 Neustadt a.d. Donau  

 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der oben genannten 
Behörde erhoben. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), i.V.m. Art. 4 BayDSG und ggf. weiteren 
Rechtsgrundlagen. Insbesondere ist es uns nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit 
Art. 4 Abs. 1 BayDSG erlaubt, die zur Erfüllung einer uns obliegenden Aufgabe erforderlichen Daten 
zu verarbeiten. 
Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlichen Aufgabenerfüllung an die 
jeweils zuständigen Stellen weitergegeben. Dazu gehören je nach Aufgabe unter Umständen die 
Träger öffentlicher Belange, Finanzbehörden, Prüfingenieure und Prüfsachverständige für 
Brandschutz und Standsicherheit, das zuständige Landratsamt, die zuständige Regierung und das 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, das Statistische Landesamt, die 
Berufsgenossenschaft, das Vermessungsamt und die Sparten wie z.B. Abwasserverband, Bayernwerk, 
Telekom oder Energie Südbayern. 
 
5. Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 
Die Gemeinde Bernried a.S. darf an andere öffentliche Stellen im Inland (siehe §2 
Bundesdatenschutzgesetz) Daten übermitteln, Daten innerhalb der Verwaltungseinheit (Gemeinde 
Bernried a.S.) weitergeben, oder Daten an den für das jeweilige Fachverfahren beauftragten 
Auftragsverarbeitung übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit 
des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist.   
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6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde Bernried a.S. so lange gespeichert, wie dies 
unter Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung und der 
Vollständigkeit der Akten zu berücksichtigen.  
 
Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten (einschließlich Genehmigungsfreistellungsdaten) sind 
grundstücksbezogen und werden nicht gelöscht, da sie Bestandsschutz vermitteln. Bauaufsichtliche 
Daten werden zur Beweissicherung dauerhaft aufbewahrt.  
 
7. Rechte der betroffenen Person 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 10 BayDSG i.v.m. Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 
zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen, sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Behörde/Kommune, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim 
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
 
8. Beschwerderecht 
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht 
ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. Aufsichtsbehörde gegenüber 
öffentlichen Stellen ist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz: 
 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den 
Datenschutz 

Telefon: 089/212672-0 

Postfach 22 12 19, 80502 München (Postanschrift) Fax: 089/212672-50 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München (Hausanschrift) E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

Internet: www.datenschutz-bayern.de 
 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
 
Die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels ist nur 
zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat (§44 Abs. 3 Satz 1BMG i.V.m. Art. 6 Abs. 2 lit. 
a DSGVO). Die Einwilligung kann nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit gegenüber der Stelle 
widerrufen werden, gegenüber der die Einwilligung zuvor erteilt wurde. 
 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Gegebenenfalls sind Sie gesetzlich oder vertraglich dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten 
anzugeben. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag 
nicht bearbeitet werden. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich 
vorgeschrieben, Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayBO in Verbindung mit § 1 Abs. 3 BauVorlV.  


